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 16. Änderung der Zuständigkeitsordnung für die weiteren Ausschüsse des Kreistages 

des Landkreises Altenburger Land/Geschäftsordnung des Kreistages
Vorlage: KT-DS/0091/2025

  
 Beschluss-Nr. 99:

Der Kreistag beschließt die Anpassung von § 3 der Zuständigkeitsordnung für die
weiteren Ausschüsse des Kreistages des Landkreises Altenburger Land, welche
Bestandteil der Geschäftsordnung für den Kreistag Altenburger Land vom
26.06.2024 ist, wie folgt:
 
Der Stichpunkt

- über die Bewilligung von Zuwendungen an Dritte im Rahmen des
Landesprogramms Solidarisches Zusammenleben der Generationen
(LSZ), soweit diese im HH-Plan nicht einzeln ausgewiesen sind, von mehr
als 1.500 € im Einzelfall.

 
wird geändert in

- über die Bewilligung von Zuwendungen an Dritte im Rahmen des
Landesprogramms Solidarisches Zusammenleben der Generationen
(LSZ), soweit diese im „Integrierten Fachplan für Familien des Landkreises
Altenburger Land“ oder im HH-Plan nicht einzeln ausgewiesen sind, von
mehr als 1.500 € im Einzelfall.

 
 

 Abstimmungsergebnis:
Von den 47 beschließenden Mitgliedern des Kreistages waren zur Abstimmung 44
Mitglieder anwesend.
Der Beschluss wurde mit 27 Ja-Stimmen bei 16 Nein-Stimmen und einer 
Stimmenthaltung gefasst. 
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